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Gesundheit der Teilnehmer einer Reise oder Wanderung ist 
wesentlich, daß diese Personen — so auch in dem vom Be
zirksgericht entschiedenen Fall — meist volljährige Bürger 
sind, denen gegenüber sich ein die freie Willensbestimmung 
einengendes reglementierendes Verhalten verbietet. Gehen 
sie trotz ordnungsgemäßer Hinweise auf vorhandene Gefah
renquellen und zu beachtende Anforderungen an ein scha
densvorbeugendes Handeln leichtfertig Risiken ein und 
kommt es dadurch zu Unfällen, kann daraus keine Verant
wortlichkeit des Reise- oder Wanderleiters erwachsen. Er muß 
jedoch dafür Sorge tragen, daß von ihm organisierte und 
unter seiner Leitung durchgeführte Wanderungen den mitge
teilten Bedingungen entsprechen, die sich auf das physische 
Leistungsvermögen der Teilnehmer (Entfernung, zeitliche 

■ Dauer, etwaige besondere Anforderungen an die Kondition) 
beziehen. Er darf von diesen Bedingungen nicht unbegründet 
abweichen und insbesondere die ursprünglichen Festlegungen 
nicht so verändern, daß sich daraus nicht zu verantwortende 
erhöhte Gefahren oder Risiken für die Teilnehmer ergeben. 
Diese Verpflichtung besteht unabhängig davon, ob eine im 
Reiseprogramm vorgesehene Leistung erbracht oder die Lei
tung einer Wanderung übernommen wird, zu der sich die 
Teilnehmer einer Reiseveranstaltung bzw. andere Bürger au
ßerhalb vertraglicher Festlegungen zusammengefunden ha
ben.

ln jedem Fall muß von demjenigen, auf dessen Erfahrung 
und umsichtige Leitung die Teilnehmer erkennbar vertrauen 
und der sich bereit erklärt hat, die Gruppe einzuweisen und 
zu führen, ein verantwortungsbewußtes Verhalten gefordert 
werden. Daran fehlt es in jeder Hinsicht, wenn die Gruppe 
— wie im vorliegenden Fall — abweichend von der vereinbar
ten Wanderroute in unbekanntes und unwegsames Gelände 
geführt und solchen Bedingungen ausgesetzt wird, unter de
nen es zu Angst- und Panikreaktionen kommt. So herauf be
schworene Situationen erschweren es außerordentlich, das 
Handeln der Teilnehmer noch wirksam im Sinne der Abwen
dung drohender Gefahren zu beeinflussen.

ln der Entscheidung des Bezirksgerichts werden die 
Pflichtverletzungen des Angeklagten zutreffend analysiert, 
und es wird richtig dargelegt, daß ihm von dem Zeitpunkt an, 
als er das Abrutschen aller zum Kamm aufgestiegenen Reise
teilnehmer über das Schneefeld bemerkte, die ungeteilte Verr 
antwortung für das Herausführen der gesamten Gruppe aus 
der nunmehr entstandenen akuten Gefahrensituation oblag.

Dabei wurde nicht übersehen, daß sich die Möglichkeiten 
des Angeklagten zur Kontrolle und Koordinierung des Han
delns der Gruppe zunehmend verschlechterten. Diese Ein
engung der Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten des 
Angeklagten resultierte jedoch aus seinen vorausgegangenen, 
von ihm zu vertretenden Pflichtverletzungen. Deshalb kam 
ein Schuldausschluß gemäß § 10 StGB nicht in Betracht.

Der tragische Tod von zwei Reiseteilnehmern war keine 
von ihnen selbst verschuldete Folge einer auf freier Entschei
dung beruhenden risikoreichen Verhaltensweise, sondern das 
Ergebnis einer durch das pflichtwidrige Handeln des Ange
klagten geschaffenen Situation, in der einzelne Teilnehmer 
den Kontakt zur Gruppe verloren und in extrem gefahrvol
len individuellen Rettungsversuchen den einzigen Ausweg 
erblickten.

Den für ein solches Geschehen Verantwortlichen tref
fen, wenn es zum Tod oder zur Schädigung der Gesundheit 
von Menschen geführt hat, strafrechtliche Konsequenzen. Ein
gehender hätte das Bezirksgericht begründen müssen, auf 
Grund welcher Umstände es Fahrlässigkeit durch unbewußte 
Pflichtverletzung i. S. des § 8 Abs. 2 StGB bejaht hat. Da der 
Angeklagte erkannt hatte, daß sich die Situation für die 
Gruppe gefährlich zuspitzte und er deshalb richtigerweise 
veranlaßte, daß Hilfe herbeigeholt wird, ist es nicht ohne 
weiteres verständlich, daß ihm die Notwendigkeit, sich zuver
lässig über den Verbleib aller Teilnehmer zu informieren und 
das Zusammenbleiben der Gruppe zu gewährleisten, nicht be
wußt geworden sein soll. Insoweit hätte es gründlicherer Aus
einandersetzung mit den objektiven Handlungsbedingungen 
und deren subjektiver Verarbeitung durch den Angeklagten 
bedurft, um zu einer überzeugenden Begründung der hier 
vorliegenden Art fahrlässiger Schuld zu gelangen.

Hieraus ergeben sich indessen keinerlei Bedenken hin
sichtlich der Richtigkeit des vom Bezirksgericht bestätigten 
Schuld- und Strafausspruchs, dem auch dahingehend zuzu
stimmen ist, daß gemäß § 62 Abs. 3 StGB unter Beachtung al
ler Tatumstände von der Anwendung des schweren Falles 
nach § 114 Abs. 2 Ziff. 1 StGB abzusehen war.

Dr. ULRICH UHLMANN,
Richter am Obersten Gericht
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